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Aufgrund der Erkenntnis- bzw. Beweislage, oder negat iv 

ausgedrückt,  aufgrund des derzeit igen (off iz iel len) In

formationsdef iz i ts ist  der Verdächt ige konsequent als völ

l ig unbescholtener Bürger zu betrachten.

Trotzdem muß er sich staat l icherseits Beschränkungen seiner 

Rechte und Freiheiten unterwerfen und seine Person der Ver- 

dachtshinweisprüfung zur Verfügung stel len, das aber im 

Sinne des gesamtgesel lschaft l ichen Interesses, daß keine 

Straftat unaufgedeckt und unaufgeklärt  bleibt.

Die neue StPO sol l te nur einen "einheit l ichen" Verdächt i

gen kennen, wobei aber zu beachten ist ,  daß es zwei grund

sätzl iche Wege des Zustandekommens von Verdächt igen gibt.

Zum einen sind das die Personen, auf deren konkretes Handeln 

die Verdachtshinweise von vornherein hindeuten. Die Person 

als Ausgangspunkt der Betrachtung ist  in diesen Fäl len fest

stehend und es wird ausschl ießl ich geprüft ,  ob deren Han

deln wahrscheinl ich eine Straftat darstel l t ,  ob überhaupt 

im Sinne des Gehalts der Verdachtshinweise gehandelt  wurde 

oder ob ein objekt ives Tun öder Unter lassen mit  einer straf

recht l ich relevanten Zielstel lung, Motivat ion u. a. erfolgte

Zum anderen können sich personenbezogene Verdachtshinweise 

auch aus dem täterunbekannten Stadium (Ermit t lungsver

fahren oder Verdachtshinweisprüfung gegen Unbekannt) im 

Ergebnis durchgeführter Ermit t lungen oder Prüfungshand

lungen ergeben.

Einzelne Fakten, beispielsweise der Umstand, daß 

ein. Bürger das Opfer gut kannte bzw. in einer gleich

gelagerten oder ähnl ichen Sache, schon einmal ange

fal len ist ,  rechtfert igen für sich genommen nicht,  

diesen Bürger als Verdächt igen im Sinne der StPO


